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§ 13a StGTVG
 StGTVG - Steiermärkisches Gentechnik-Vorsorgegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

Die Übermittlung der erforderlichen Informationen, Unterlagen, Dokumente, Berichte und Statistiken zur Erfüllung der

Koordinierungsaufgaben sowie der Auskunfts- und Berichtsp2ichten gemäß Art. 4 Abs. 2 sowie Titel V der Verordnung

(EU) 2017/625 an den Bund hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Koordinierungsaufgaben sowie Auskunfts- und

Berichtsp2ichten, die gemäß den Unionsvorschriften zu erfüllen sind, wahrgenommen werden können und eine den

Unionsvorschriften entsprechende Übermittlung an die Europäische Kommission möglich ist.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 17/2020

In Kraft seit 26.02.2020 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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